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Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Wie würde sich die im Referentenentwurf für das Steuervereinfachungsgesetz 2011 for-

mulierte Änderung der Berücksichtigung von Kindertagesbetreuungskosten auf die in der 
Stadt Braunschweig zu zahlenden Entgelte für Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung 
und Kindertagespflege auswirken? 

 
Die Verschiebung der Kinderbetreuungskosten von den Werbungskosten hin zu den 
Sonderausgaben führt im Ergebnis dazu, dass nach dem derzeit gültigen Entgelttarif die-
se nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
In so fern sind die im Bericht des Handelsblattes vom 22. Dezember 2010 dargestellten 
Auswirkungen nicht auszuschließen. 
 
Hierzu ist jedoch auch auszuführen, dass eine Berücksichtigung der Kinderbetreuungs-
kosten ohnehin nur dann stattgefunden hat, wenn die Werbungskosten die Grenze von 
aktuell 920 Euro pro erwerbstätigen Elternteil überstiegen haben und die Entgeltfestset-
zung auf Basis der Steuerbescheide vorgenommen worden wäre.  
In der Praxis spielt die Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten bei der Festset-
zung der Entgelte eine untergeordnete Rolle. 

 
2. Könnte – wie von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ins Gespräch gebracht – tatsächlich 

über die kommunalen Spitzenverbände eine verbindliche Regelung für die kommunalen 
Gebührensatzungen erwirkt werden?   

 
Die Verbindlichkeit einer durch die kommunalen Spitzenverbände entwickelten Regelung 
entsteht ausschließlich durch den freiwilligen Beitritt der Kommunen zu diesem Regel-
werk. Entsprechend gering erscheint die Möglichkeit einer landeseinheitlichen Regelung 
auf einer derartigen Basis.  

 
3. Welche Maßnahmen müssten ggf. in der Stadt Braunschweig (vom Rat oder der Verwal-

tung) ergriffen werden, um die unerwünschten Auswirkungen der Gesetzesänderung ab-
zuwenden?    

 
Die zu Verfügung stehenden Möglichkeiten können in der Kürze der Zeit nicht abschlie-
ßend dargestellt werden. Von einer pauschalierten Berücksichtigung der Kinderbe-



treuungskosten bis hin zu der umfassenden Überarbeitung des Entgelttarifes stehen alle 
Optionen offen. Die umfassende Überarbeitung des Entgelttarifs würde allerdings in kei-
nem Verhältnis zu der bisherigen Bedeutung in der Praxis stehen. 
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